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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Dr. Haider und Genossen vorn 2. Dezember. 1988, 

Nr. 3057/J-NR/88, "Tempolimit fUr Autos ohne 

Katalysator" 

Ihre Fragen darf ich wie fOlgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

I'Was halten Sie vom Vorschlag eines generellen Tempolimits 

von 80 bzw. 100 km/h fUr alle Autos ohne Katalysator?" 

Die Verminderung der SChadstOffbelastung durch den. Straßen

verkehr ist ein Ziel der 6sterreichischen Verkehrspolitik. 

Die generelle EinfUhrung des Katalysators fUr Personenkraft

wagen mit Ottomotor dient diesem Ziel. 

Durch die Tatsache, daß nunmehr alle neuzugelassenenFahr

zeuge mit Katalysator ausgerUstet sein mUssen, hätte die 

EinfUhrung unterschiedlicher Tempolimits fUr Fahrzeuge mit 

und ohne Katalysator keinerlei Einfluß auf die Zahl der Kat

Fahrzeuge. 

Die EinfUhrung von Tempolimits fUr Kraftfahrzeuge ohne 

Katalysator von 100 kmjh auf Autobahnen und 80 km/h auf Frei

landstraßen ist jedOCh aufgrund der derzeit vorhandenen, 

objektiv verwend~aren Unterlagen (Großversuch im Bundesland 

Vorarlberg mit Tempo 100, im Bundesland Tirol mit Tempo 60 

flir Schwerverkehr in der Nacht) nicht zielfUhrend. Eine 

Temporeduktion von 80/100 km/h bringt lediglich eine Ver

minderung der Stickoxidemission um etwa 3 Prozent (im höheren 
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Geschwindigkeitsbereich ist die Stickoxidemission vorrangig 

vor anderen Emissionen zu betrachten, weshalb sie als Beur

teilungsgröße fUr die Umweltbelastung herangezogen werden 

kann). Allein das Vorziehen der Katalysatorpflicht fUr 

Kleinwagen brachte eine Schadstoffminderung, die nur durch 

etwa fUnfeinhalb Jahre Tempo 80/100 erreicht werden könnte. 

Eine Überwachung von gespaltenen Tempolimits ist - wegen des 

erhöhten Personalaufwandes - äUßerst schwierigo Weiters 

mUßte bei einer EinfUhrung eines Tempolimits in österreich im 

Ausland mit Maßnahmen gegen österreichische Kraftfahrzeuge 

nach dem ReziprozLtätsprinzip gerechnet werden. 

In Bezug auf die Verkehrssicherheit hätte eine solche Maß

nahme den Effekt, daß durch ein gespaltenes Tempolimit die 

Homogenität des Verkehrsstromes verschlechtert wird, was 

sicher nicht im Interesse der Verkehrssicherheit sein kann. 

Zu Frage 2: 

"Bis wann können Sie sich die EinfUhrung eines solchen 

Tempolimits vorstellen 1" 

Da sich die technischen Rahmenbedingungen, die gegen eine 

EinfUhrung von Tempo 80/100 sprechen, in nächster Zeit nicht 

wesentlich ändern werden, werde ich die EinfUhrung des Tempo

limits in nächster Zeit auch nicht weiter betreiben. 

Wien, am M. Jänner 1989 ll7J;Jter 
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